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Kurzbewertung SIA 143 K 
    

 Objekt Studienauftrag Sporthallen Sonnenhof  
    

 Ort Oberuzwil  
    

 Art des Studienauftrages  Studienauftrag mit Zwischenbesprechung  
    

 Verfahren selektives Verfahren, nicht anonym  
    

 Auslober Gemeinde Oberuzwil  
    

 Publikation simap, konkurado, homepage Auslober, homepage Verfahrensbegleitung  
    

 Verfahrensbegleitung ERR AG, St. Gallen  
    

 Fachgremium Benjamin Saner, Stephan Flühler, Hanspeter Hug, Susanna Stricker  
    

 
 
Ziele 
Der BWA Ostschweiz setzt sich für faire und transparente Wettbewerbe und Ausschreibungen ein. Die laufenden 
Verfahren werden nach den Ordnungen SIA 142, 143 und 144 sowie den geltenden Gesetzen analysiert und mit 
grünen, orangen oder roten Smileys bewertet. Der BWA Ostschweiz prüft SIA geprüfte Verfahren nicht. 
 

 
Qualität 

• Ein gut ausgearbeitetes Programm liegt vor. 
• Die Bedingungen des öffentlichen Beschaffungswesen werden eingehalten. 
• Die Fachpreisrichter sind kompetent ausgewählt und in der Jury mehrheitlich vertreten. 
• Die Urheberrechte bleiben beim Verfasser und das Verfahren ist in Streitfällen geregelt. 
• Die Machbarkeitsstudien werden den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. 
• Die Verfasser der Machbarkeitsstudien sind von der Teilnahme am Verfahren ausgeschlossen. 

 
 
Mängel 

• Für den BWA ist für diese Bauaufgabe der Projektwettbewerb nach SIA 142 das geeignete Verfahren. 
• Das Verfahren wird unverbindlich „in Anlehnung an SIA 143“ und ohne subsidiäre Anwendung durchgeführt. 
• Die Formulierung «in Anlehnung an die Ordnung SIA 143» schafft eine unklare Rechtslage und genügt als 

Verbindlichkeitserklärung nicht. 
• Die Zusicherung von lediglich 60% Leistungsanteil für Architektur- und Landschaftsarchitekturleistungen und 

dem Vorbehalt die restlichen Leistungsanteile ohne Begründung separat zu vergeben, ist nicht 
nachvollziehbar.  

 
 
Beurteilung des BWA Ostschweiz  
 
Der BWA Ostschweiz unterstützt im Grundsatz offene Wettbewerbe. Die Entscheidung, ein selektives 
Verfahren durchzuführen, ist im Zusammenhang mit der Aufgabenstellung verständlich, jedoch bleibt der 
Entscheid für einen Studienauftrag gemäss SIA Norm 143 unverständlich. 
 
Der BWA Ostschweiz bewertet die Ausschreibung wegen der unverbindlichen Benennung der SIA Norm 143 
nur mit einem gelben Smiley und beantragt eine Bereinigung der Ausschreibung. 
 
 
 
  


